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ZUS ATZÜEEREINKOMMEN

zum Gesamtvertrag der Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten vom

31 .5.1957, abgeschlossen zwischen dem Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger mit Zustimmung der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter

(BVA) einerseits und der Bundeskurie der niedergelassenen Arzte
in der österreichischen Aztekammer für die Aztekammer Tirol andererseits.

Das zwischen der Kurie der niedergelassenen Azte der Aztekammer für Tirol und dem

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger für die Tiroler

Gebietskrankenkasse (TGKK) abgeschlossene 1. Zusatzprotokoll zur gesamtvertraglichen

Vereinbarung betretfend Übergabepraxis vom I .1.2016 gilt im Bundesland Tirol auch für die

BVA mit der Maßgabe, dass anstelle der TGKK die BVA tritt.

Dieses Zusatztlbereinkommen tritt am 1.1.2016 in Kraft.
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